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Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer auf  das Vermitteln oder Veranstalten 
von Pferde- und Sportwetten in Wettbüros in Mannhei m 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. 2013, S. 55) und der §§ 2, 8 und 9 Abs. 4 des Kommunalabgabenge-
setzes in der Fassung vom 17. März 2005 (GBl. 2005, S. 206), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 
(GBl. S. 491,492) hat der Gemeinderat der Stadt Mannheim am 03.06.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 Steuergegenstand 
Das Vermitteln oder Veranstalten von Pferde- und Sportwetten in Wettbüros, die neben der An-
nahme von Wettscheinen auch das Mitverfolgen der Wettereignisse ermöglichen, unterliegt der 
Vergnügungssteuer nach den Vorschriften dieser Satzung. 
 

§ 2 Steuerschuldner und Haftung 
Steuerschuldner ist der Betreiber des Wettbüros. Soweit eine Heranziehung des Steuerschuldners 
zur Zahlung der Steuerschuld nicht möglich ist, kann der Konzessionsnehmer im Sinne von Artikel 
1 § 4a Abs. 4 Erster Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in 
Deutschland in Haftung genommen werden. 
 

§ 3 Bemessungsgrundlage 
Für das Vermitteln oder Veranstalten von Pferde- und Sportwetten in Wettbüros wird die Vergnü-
gungssteuer nach der Fläche (qm) des benutzten Raumes erhoben. Als Fläche des benutzten 
Raumes gilt die Fläche der für die Besucher bestimmten Räume ausschließlich Theken, Toiletten 
und ähnlicher Nebenräume. 
 

§ 4 Steuersatz 
Die Steuer beträgt je angefangenem qm nach § 3     11,50 € je angefangenem Monat. 
 

§ 5 Beginn und Ende der Steuerpflicht 
Die Steuerpflicht beginnt am Ersten des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit des Vermittelns o-
der Veranstaltens von Pferde- und Sportwetten aufgenommen wird. Sie endet mit Ablauf des Ka-
lendermonats, in dem die Tätigkeit des Vermittelns oder Veranstaltens von Pferde- und Sportwet-
ten eingestellt wird. 
 

§ 6 Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuerschuld 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
(2) Die Steuerschuld für ein Kalenderjahr entsteht mit Beginn des Kalenderjahres. Beginnt die 

Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so entsteht die Steuerschuld mit dem Beginn der 
Steuerpflicht. 

 
§ 7 Festsetzung und Fälligkeit 

Die Steuer wird monatlich durch Steuerbescheid festgesetzt und ist innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten. 
 

§ 8 Anzeigepflichten 
(1) Alle am 1. Januar eines Jahres bestehenden Wettbüros im Sinne von § 1 sind der Stadt Mann-

heim -Steueramt- bis 15. Januar dieses Jahres anzuzeigen. 
(2) Wird ein Wettbüro im Sinne von § 1 während des Kalenderjahres eröffnet, ist dies der Stadt 

Mannheim -Steueramt- bis zum 15. des auf den Monat der Eröffnung folgenden Monats anzu-
zeigen. 

(3) Stellt ein Wettbüro im Sinne von § 1 während des Kalenderjahres die Tätigkeit des Vermittels 
oder Veranstaltens von Pferde- und Sportwetten ein, ist dies der Stadt Mannheim -Steueramt- 
bis zum 15. des auf den Monat der Einstellung folgenden Monats anzuzeigen. 
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(4) Die Anzeige nach Absatz 2 muss folgende Angaben enthalten: 
Anschrift des Wettbüros   
Zeitpunkt der Eröffnung des Wettbüros 
Anschrift des Betreibers des Wettbüros 
Konzessionsnehmer im Sinne von § 2 Satz 2  
Fläche des benutzten Raums; die Fläche ist durch die Vorlage eines Mietvertrags oder eines 
maßstabsgerechten Grundrissplans zu belegen. 

(5) Die Anzeige nach Absatz 3 muss folgende Angaben enthalten: 
Anschrift des Wettbüros 
Anschrift des Betreibers des Wettbüros 
Zeitpunkt der Einstellung des Vermittels oder Veranstaltens von Pferde- und Sportwetten 

 
§ 9 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Kommunalabgabengesetz handelt, wer vor-
sätzlich oder leichtfertig der Anzeigepflicht nach § 8 dieser Satzung zuwider handelt. 
 

§ 10 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tag nach Bekanntgabe in Kraft. 
Vergnügungssteuer nach dieser Satzung wird ab dem Kalenderjahr 2015 erhoben. 
 
Inkrafttreten am 20.06.2014 (Amtsblatt Nr. 25 v. 19.06.2014). 
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Änderungsübersicht 

 
Beschluss Satzung am 03.06.2014; Inkrafttreten am 20.06.2014 (Amtsblatt Nr. 25 v. 19.06.2014). 
 
 
Hinweis: Es ist abschließend nicht zu gewährleisten, dass die Änderungsübersicht vollständig ist. 


